
Eintrag Nummer 23

Am 18. Januar 1996, um 9:00 Uhr, wurde folgendes Dokument Eingereicht:

Instrument Nummer 30 aus dem Jahr 1995, bestehend aus 928 Seiten.
Ort: Mexiko-Stadt, am 25. Oktober 1995.
Notar: Nünez y Bandera, Notar im Bezirk Mexiko-Stadt, zuständig für Notariat Nr. l.

Details des Dokuments:
Die Parteien Sergio Madrid Zubirän und Bruce J. Cabarle, vertreten durch Lie. Deems
Burguette, schließen einen Vertrag ab zur Gründung einer zivilrechtlichen Vereinigung mit
dem Namen:

"Forest Stewardship Council" (FSC).

Zweck:

Die Organisation wird gemäß den Vorschriften des Zivilgesetzbuchs von Oaxaca und
insbesondere gemäß Artikel 27 gegründet.

Hauptsitz der Organisation:

Oaxaca de Juärez, Oaxaca. Die Organisation hat das Recht, Büros, Agenturen oder
Zweigstellen in anderen Teilen der Republik Mexiko oder im Ausland zu errichten.

Ziele der Organisation:

l. Nachhaltige Waldbewirtschaftung fördern:

o Unterstützung bei der Vermeidung von Schäden an Waldressourcen durch
verantwortungsvolle Nutzung.

o Förderung von Methoden zur Sicherstellung einer nachhaltigen Produktion
von Waldprodukten.

2. Bildungsmaßnahmen:

o Sensibilisierung für Waldschutz durch Workshops, Seminare und Programme.

3. Zusammenarbeit mit anderen Institutionen:

o Mit öffentlichen und privaten Institutionen zusammenarbeiten, die sich dem
Schutz und der nachhaltigen Nutzung der Wälder widmen.

o Unterstützung von Einzelpersonen, Planern und Behörden bei der
nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

4. Zertifizierung von Wäldern:



o Ein freiwilliges Akkreditierungsprogramm einrichten, um Wälder zu
zertifizieren, die nachhaltigen Prinzipien entsprechen.

Modifikationen und Änderungen:

l. Eintrag 14891, Nationales Register, Mexiko-Stadt, l. März 2000:
Änderungen an der Satzung und Ergänzungen zu den Zielen der Organisation.
Details zur Ausweitung der Aufgabenbereiche, darunter die Förderung der Prinzipien
der nachhaltigen Waldbewirtschaftung.

2. Weitere Änderungen, registriert am 30. November 2000:

Änderungen an Artikel 3 der Satzung.

Bestätigung der Zuständigkeit von Oaxaca als Hauptsitz der Organisation.

Registrierungsdetails:

Band 149, Eintrag 88, Datum 16. Juli 2002.

Offizieller Stempel des öffentlichen Registers und Bestätigung durch den Notar.
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8. Die Errichtung, Verbesserung und der Erwerb von beweglichem und unbeweglichem Vermögen sowie von
notwendigen Einrichtungen zur Erfüllung des Zwecks der Vereinigung.

Die Eröffnung von Verwaltungseinheiten, die durch die Mitglieder für die Verwirklichung ihrer Ziele
genutzt werden.

Die Schaffung von Fonds zur Deckung von Bedürfnissen, die entweder direkt oder durch die
Beauftragung Dritter erfolgen, stets unter Einhaltung der Interessen der Organisation und der von ihr
gesetzlich festgelegten Garantien.

Im Allgemeinen:

Der Abschluss und die Ausführung aller rechtlichen Handlungen, die erforderlich sind, um die Ziele der
Organisation zu erreichen.

Die Unterzeichnung aller notwendigen Dokumente zur Umsetzung von Plänen und Programmen, die
auf den Zweck der Organisation abzielen.

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen:

Die Organisation wird sich strikt an das Gesetz über ausländische Investitionen sowie an die
Vorschriften der mexikanischen Behörden halten, um Investitionen im Ausland und in Mexiko zu
fördern und die Ziele der Organisation zu verwirklichen.



• Gemäß den Anforderungen des Außenministeriums (Secretaria de Relaciones Exteriores) dürfen
Verträge und andere Instrumente, die mit der Verwirklichung der Ziele zusammenhängen, nur unter
bestimmten Bedingungen an Dritte übertragen werden.

Zweiter Titel: Rechte und Pflichten der Mitglieder

Artikel l: Rechte der Mitglieder

l. Die Mitglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten.

2. Sie können aktiv an allen Versammlungen der Organisation teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben.
3. Jedes Mitglied hat das Recht, eine Stimme abzugeben und für die Ämter innerhalb der Organisation zu

kandidieren.

4. Mitglieder können Vorschläge zu Themen einreichen, die mit der Organisation und deren Zielen
zusammenhängen.

5. Die Mitglieder haben Zugang zu allen Informationen über die Verwaltung und Nutzung der Ressourcen
der Organisation.

Artikel 2: Pflichten der Mitglieder

l. Mitglieder müssen aktiv an der Verwirklichung der Ziele der Organisation mitwirken.
2. Die Zahlung der regulären Mitgliedsbeiträge ist verpflichtend. Diese Beiträge werden auf der jährlichen

Generalversammlung festgelegt.

3. Mitglieder müssen sich an die Beschlüsse der Organisation halten und die Satzung respektieren.
4. Bei Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen können Mitglieder von der Organisation ausgeschlossen

werden.

Artikel 3: Verlust der Mitgliedschaft

Mitglieder können ihre Rechte verlieren, wenn sie ihre Pflichten nicht erfüllen, insbesondere die
Zahlung der Beiträge oder die Teilnahme an den Aktivitäten der Organisation.

Letzte Bestimmungen

Änderungen an der Satzung oder den Zielen der Organisation müssen in einer außerordentlichen
Generalversammlung beschlossen werden.

Die Mitglieder verpflichten sich, das Gemeinwohl und die Prinzipien der nachhaltigen Forstwirtschaft
zu fördern.

Seite 3 von 8

Seite 4 von 8



Seite 5 von 8

Seite 6 von 8

Seite 7 von 8

60
"Im Einklang mit Artikel 18 der Gesellschaftssatzung... wird Herr [Name unklar] ermächtigt, Anzeigen im
Öffentlichen Grundbuch einzureichen und zu formulieren... vorbehaltlich der Genehmigung durch das
Generalsekretariat der Regierung gemäß den Bestimmungen des Allgemeinen Gesetzes über Vereinigungen."
"Erklärung allgemeiner Daten: Herr Sergio Mandujano Zubiria, gebürtig aus [Ort unklar], geboren am 19. Juli
1955, Mexikaner von Geburt, Agraringenieur, wohnhaft in [Adresse unklar]. Ein weiterer Beteiligter: Gerardo
Lemas Durguetes, gebürtig aus [Ort unklar], geboren am 25. August 1969, Mexikaner, ledig, Rechtsanwalt."

"Herr Sergio Mandujano Zubiria...
vorbehaltlich der Genehmigung durch das Generalsekretariat der Regierung...
wurde bei der Einnahmestelle dieses Büros vorgelegt."

"Ich bezeuge und beglaubige: Für die Zahlung der Gebührenrechte, gemäß Beleg Nr. [Nummer unklar],
vorgelegt bei der Einnahmestelle dieses Büros, am 8. Mai 1996."
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DER UNTERZEICHNETE, LIC. JULIO CESAR MATUS PASTOR, REGISTRAR DES ÖFFENTLICHEN
EIGENTUMSREGISTERS DES JUSTIZBEZIRKS DES ZENTRUMS:

BESTÄTIGT

DASS DIE VORLIEGENDEN NUTZBAREN SEITEN EINE AUSDRUCK AUS DEM
REGISTRIERUNGSDATENSYSTEM (SIR) DER REGISTRIERUNGSSTELLE DES ZENTRUMS SIND
UND DEM REGISTEREINTRAG NUMMER 23 AUS BAND 16 DER VIERTE SEKTION
"ZIVILVEREINE" ENTSPRECHEN UND AUF ANFRAGE DER KOOPERATIVEN
DIENSTLEISTUNGEN FÜR HANDELSINFORMATIONEN AUSGESTELLT WURDEN.

Mit Grundlage in den Bestimmungen der Artikel 2, 20 Abschnitt Xl des Gesetzes über die
Organisation der Exekutive des Bundesstaates Oaxaca, 2880, 2881, 2882 des
Zivilgesetzbuches des Bundesstaates Oaxaca, geändert durch Dekret Nummer 744 vom 30,



Dezember 2008, sowie 1.°, 2.°, 3.°, 14 Absatz II der Verordnung des öffentlichen Registers für
Eigentum und Handel, veröffentlicht im Amtsblatt EXTRA NUMMER XCI vom 8. Mai 1996,
nach Zahlung der Gebühren laut Beleg Nummer 19001853851.

Oaxaca de Juärez, Oaxaca, am 13. September 2010.

Unterschrift und Stempel:
DER REGISTRAR
Lie. Julio Cesar Matus Pastor

Stempel der Registrierungsstelle des öffentlichen Registers und der Eigentumsdirektion.


